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SwissDRG: Strategie zur Weiterentwicklung
Seit über einem Jahr rechnen die Akutspitäler mit dem Fallpauschalensystem  

SwissDRG ab. Unbestritten ist, dass sich die Tarifstruktur SwissDRG weiterent- 

wickeln und verbessern muss.

In zähen Verhandlungen haben die Partner der  
SwissDRG AG festgelegt, in welche Richtung sich das 
SwissDRG-System in Zukunft verändern soll. Die 
FMH hat sich bei den Verhandlungen auf ihre Stel-
lungnahme [1] gestützt sowie auf die Voten und  
Beschlüsse der verschiedenen Gremien wie den 
FMH-Ausschuss SwissDRG, die FMH-Arbeitsgruppe 
SwissDRG, den Zentralvorstand sowie die Delegierten-
versammlung der FMH. Im Folgenden ein Überblick, 
wie die Anliegen der Ärzteschaft im Strategiepapier 
[2] der SwissDRG AG konkret berücksichtigt wurden.

Differenzierte Tarifstruktur als  
strategisches Ziel
Höhere Baserates für Universitätsspitäler und weitere 
Spitäler, die hochspezialisierte Medizin anbieten, 
sind eine notwendige Übergangslösung zum Aus-
gleich der noch ungenügenden Tarifstruktur. Diese 
Notmassnahme darf aus Sicht der FMH jedoch nicht 
zur Dauerlösung werden, ansonsten würde die Wett-
bewerbsfähigkeit dieser Spitäler gefährdet. Eine 
Übernahme der Finanzierungslücke durch die Kan-
tone bzw. letztendlich durch den Steuerzahler ent-
spricht ebenfalls nicht dem Geist der neuen Spital-
finanzierung. Das vergangene Jahr zeigte, wie 
schwierig sich die Tarifverhandlungen ausgestalte-
ten. Die falsche Vorstellung des Preisüberwachers, 
dass die Leistungen durch die Tarifstruktur ausrei-
chend abgebildet seien, trug ihren Teil dazu bei. Will 
die Schweiz eine leistungsgerechte Vergütung errei-
chen, so ist die Verbesserung der Tarifstruktur Swiss-
DRG der einzige Weg! Die FMH begrüsst deshalb das 
strategische Ziel der SwissDRG AG, eine differen-
zierte Tarifstruktur zu schaffen. Weiter berücksich-
tigte die SwissDRG AG die Empfehlungen der FMH, 
die Entwicklungen des deutschen Fallpauschalen-
systems G-DRG einzubeziehen sowie besonders 
auch die neuen Netzwerkspitäler eng zu betreuen, 
damit sich die Qualität der Spitaldaten verbessert. 
Ausserdem sollen ab 2015 die Anlagenutzungskosten 
nach transparenten Kriterien in die Tarifstruktur 
einbezogen werden. Damit wäre das bisherige Trau-

erspiel um die Festlegung des normativen Zuschlags 
auf die Baserate zur Vergütung der Anlagenutzungs-
kosten endlich vorbei. Die FMH konnte derweilen 
zusammen mit verschiedenen Partnern abwenden, 
dass der Bundesrat einen normativen Zuschlag von 
nur 9 % für 2013 verordnet [3]. 

28 Zusatzentgelte für  
die SwissDRG-Version 3.0
Die SwissDRG AG geht davon aus, dass ein Tarifsystem 
mit rund 1200 Fallpauschalen inkl. Zusatzentgelte die 
Kostendifferenzen zwischen den Leistungserbringern 
bestmöglich erklärt [4]. Zusatzentgelte sind unver-
zichtbar für die leistungsgerechte Vergütung von teu-
ren Medikamenten, Blutprodukten, Implantaten und 
Verfahren, die über mehrere DRGs streuen. So kann 
vermieden werden, dass die Anzahl der Fallpauschalen 
durch Splitten bestehender DRGs unnötig aufgebläht 
wird. Nach zahlreichen Vorstössen der FMH hat die 
SwissDRG AG immerhin 28 Zusatzentgelte [5] für die 
SwissDRG-Version 3.0 kalkuliert. Im Vergleich zur 
SwissDRG-Version 2.0 mit nur fünf Zusatzentgelten ist 
dies ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 
Nicht mehrheitsfähig war die Forderung der FMH, bei 
ungenügenden Schweizer Daten die deutschen Zu-
satzentgelte, welche von den Schweizer Fachgesell-
schaften beantragt wurden, helvetisiert zu überneh-
men. Die SwissDRG AG möchte Zusatzentgelte nur ba-
sierend auf Schweizer Spitaldaten kalkulieren und nur 
jene übernehmen, welche mindestens für ein Spital 
mit mehr als 50 000 Franken budgetrelevant sind. Be-
sonders ein Schweizer Spital hat letztes Jahr einen 
gros sen Effort geleistet und der SwissDRG AG Daten 
für die Kalkulation von Zusatzentgelten eingereicht. 
Für die laufende Datenerhebung sind alle Spitäler ge-
fordert, entsprechend qualitativ hochstehende Daten 
zu liefern, damit weitere beantragte Zusatzentgelte für 
die Folgeversionen umgesetzt werden können. 

Beschleunigtes Antragsverfahren  
für Innovationen
Die bisherigen Erfahrungen mit dem bestehenden 
Vergütungsprozess von innovativen Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden haben gezeigt, dass die 
Vorbehalte der FMH berechtigt sind. Der Prozess [6] 
ist viel zu kompliziert und ausserordentlich langwie-
rig. Beispielsweise dauerte es von der Beantragung ei-
nes Analogiekodes bis zur Veröffentlichung auf der 
Homepage der SwissDRG AG zehn Monate. Deshalb 
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fordert die FMH seit langem, dass der Prozess überar-
beitet wird, damit Innovationen rasch und leistungs-
gerecht vergütet werden können. Die SwissDRG AG 
wird nun einen beschleunigten Prozess für ein An-
tragsverfahren zur Vergütung von Innovationen mit 
Kosten von mindestens 50 000 Franken pro Institu-
tion vorschlagen. 

Unrealistische Schwellenwerte  
für Hochkostenfälle
Es gibt Fälle, die so komplex und kostenintensiv sind, 
dass ihr finanzieller Aufwand nicht annähernd ge-
deckt ist. An der letzten Veranstaltung des Ressorts 
«Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte» der 
FMH haben die Präsidenten und DRG-Delegierten 
der Fachgesellschaften und der Dachverbände die 
Problematik von der Untervergütung kostspieliger 
und komplexer Behandlungsfälle intensiv diskutiert. 
Ein ausführlicher Artikel dazu wird demnächst in der 
Schweizerischen Ärztezeitung erscheinen. Die Swiss-
DRG AG hat das Anliegen der Ärzteschaft zwar aufge-
nommen, allerdings führt sie unrealistische Schwel-
lenwerte auf. In ihrem Strategiepapier hält die Swiss-
DRG AG Folgendes fest: «Lösungen für die Abbildung 
von Hochkostenfällen (z.B. ab CHF 500 000.–) mit 
einseitigem Kostenrisiko bei den Spitälern sind gege-
benenfalls ausserhalb der Tarifstruktur zu erarbeiten, 
wenn das Fallpauschalensystem nachweislich keine 
Differenzierung erlaubt (Abweichung zu den mittle-
ren Kosten > CHF 50 000.–).» Aus Sicht der FMH ist 
der Wert von 50 000 Franken zu hoch angesetzt und 
das Beispiel von 500 000 Franken irreführend. Die 
FMH wird sich dafür einsetzen, dass dieses unrealisti-
sche Beispiel von 500 000 Franken nicht als Massstab 
herangezogen wird, denn sonst würde die Lösungssu-
che zur adäquaten Finanzierung von Hochkostenfäl-
len zur blossen Farce verkommen. 

Separate Tarifstrukturen für die Rehabilita-
tion, Psychiatrie und Palliative Care
Die SwissDRG AG hält an den Einführungsterminen 
2015/2016 für die Entwicklung der eigenständigen 
Tarifstrukturen für die Rehabilitation und für die 
Psychiatrie fest. Für die Palliative Care prüft die 
Swiss DRG AG, ob ebenfalls eine separate Tarifstruk-
tur erarbeitet werden soll. Die FMH setzt sich weiter-
hin dafür ein, dass die Anliegen der Ärzteschaft bei 
der Entwicklung dieser neuen stationären Tarifstruk-
turen berücksichtigt werden. Das Positionspapier 
der FMH zur Tarifstrukturentwicklung ST Reha [7] 
löste bei den Partnern eine sehr positive und kon-
struktive Diskussion aus. Im Steuerungsausschuss 
TARPSY wirkt neu ein zweiter Beobachter der Ärzte-
schaft mit, damit die Sicht der Kinder- und Jugend-
psychiatrie explizit einfliessen kann [8]. 

Zeitfaktor massgebend
Die SwissDRG AG hat sich, wie von der FMH seit län-
gerem gefordert, das Ziel gesetzt, die SwissDRG-Ent-
wicklung zu beschleunigen. Die Entwicklung der 

SwissDRG-Version soll in Zukunft auf den Daten des 
Vorjahres beruhen. Das Ziel ist damit die Verkürzung 
des Entwicklungszyklus um ein Jahr. Entgegen den 
Vorstellungen einiger Partner wurde zudem im 
Sinne der FMH festgelegt, dass das Antragsverfahren 
zur Verbesserung des SwissDRG-Systems auch in Zu-
kunft jährlich durchgeführt wird.

Auch wenn in der Strategie meist keine Zeitanga-
ben festgelegt sind, ist klar, dass die wichtigsten 
Massnahmen zur Zielerreichung unverzüglich ein-
zuleiten sind. Im Vordergrund steht hier einerseits 
die enge Begleitung durch die SwissDRG AG bei der 
soeben eröffneten Erhebung der Spitaldaten (Regel-
datenerhebung inkl. Detailerhebung für teure Medi-
kamente, Blutprodukte, Implantate und Verfahren) 
für die SwissDRG-Version 4.0. Andererseits ist es 
wichtig, dass die Arbeiten zur Definition eines Pro-
zesses für die leistungsgerechte Vergütung von Inno-
vationen und von Hochkostenfällen rasch unter Ein-
bezug der Partner aufgenommen werden. 
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